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Instruction
für die

KrelsDirectorien über die Verwaltung und Verwendung
der eingegangenen Gelder und Naturalien

für

die durch Überschwemmung verunglückten diesseitigen Unterthanen.

i^-- ie lebhafteste und allgemeine Theilnahme für die
durch die Ueberschwemmungen verunglückten Untcrtha -
mn , bewährt sich durch die reichlichen , zur Unterstü¬
tzung derselben vom Ausland , und aus dem Großherzog¬
thum eingehenden Beitrage .

Hierdurch sieht sich die Regierung in den Stand ge¬
setzt , der Noch der Einzelnen kräftig zu Hülfe kommen,
und die Folgen jener unglücklichen Ereignisse , in Be¬
ziehung auf solche , abwenden zu können . Sie sieht sich
aber auch dadurch verpflichtet , für die genaueste Ver¬
wendung , nach der Absicht der Gebenden , zu sorgen ,
und seiner Zeit in einer öffentlich abzulegenden Rech¬
nung , solchen die Ueberzeugung zu geben , daß auch
nicht das Mindeste zu andern Zwecken, oder gar zum
Dienst des Staats , in der enger » Bedeutung , entnom¬
men worden ftp . Damit aber eine solche Nachweisung
möglich werden , und sich auf Belege gründen könne ,
ist es erforderlich , daß sowohl die Kreisdirektorien , als
ihre Unterbehörden und Einzelne , bei Austheilung der
Unterstützungen mitwirkende Individuen , nach gleichen
Grundsätzen und Formen verfahren , zu welchem Ende
man folgende Bestimmungen auszusprechen für nöthig
hält .

Die erste und wichtigste Frage ist wohl hier , wem
überhaupt Unterstützungen aus den eingehenden Gel¬
dern zugewendct werden könne ?

Daß den Corporationen und Gemeinheiten , ebenso
den '

kirchlichen und milden Fonds , ihr Verlust ftp noch
so bedeutend , eine Theilnahme nicht eingeräumt werden
dürfe , ist natürlich ; es kann nur überhaupt von Ein¬
zelnen die Rede , nur die Bestimmung nöthig seyn , wel¬
chen einzelnen Beschädigten eine Unterstützung zuflicßen
darf . Der ganz Arme , der durch die Gewalt des Was¬
sers nichts verlieren konnte , nimmt insofern Antheil ,
als er durch die Bedrängniß der übrigen , seine tägliche,
durch Handarbeit gewinnende Nahrung , vermißt , eine
vorübergehende Unterstützung zur Anschaffung der Nah¬
rungsmittel und Bekleidung genügt . Desto mehrere Auf¬
merksamkeit verdient aber die Nasse der Landbewohner ,
welche mit einem geringen , oder nicht bedeutend zu nen¬
nenden Güterbesitz , Familien ernähren muß , und nun
durch Überschwemmung , Gebäude oder Vieh , Vorräthe ,

auch die Aussaat verloren , oder starke , einen bedeuten¬
den Geld - oder Dorraths - Aufwand , erfordernde Be¬
schädigung erlitten hat . Ebenso sind hierher zu rechnen,
diejenige Gewerbetreibenden in Städten und auf dem
Lande , welche ohne großes Betriebs - Capital , Theile ih¬
rer Gewerbseinrichtungen , Vorräthe rc. verloren , oder
längere Zeit dasselbe wegen Beschädigung nicht fortsetzen
können . Diese Nasse des Nährstands hat ganz vorzüg¬
lich Anspruch an Unterstützung , da geringere Vermög¬
lichkeit und Entbehren der gewöhnlichen Einnahme , bei
der Nothwendigkcit , umfassendern Bedürfnissen vorzu¬
sorgen , und bei dem Mangel des baaren Geldes über¬
haupt , solche sich selbst überlassen , dem Verderben un¬
wiederbringlich dahin geben würde .

Bis zu welchem Stand des Vermögens die Zulassung
zur Unterstützung statt finde , läßt sich nicht bestimmen ,
sondern muß aus der Lage des Einzelnen , dessen wirk¬
liche Bedürfnisse , durch die Orts - Unterstützungs - Com¬
mission beurtheilt werden .

Die zweite Frage ist wie sollen diese Unterstützungs¬
mittel verwaltet werden ? Daß alle mit der Verrech¬
nung , Verwahrung , Abfindung und Vertheilung der¬
selben , Beauftragte , ohne Unterschied , für diese , als
Beitrag zur Erleichterung ihrer Mitbürger anzusehende
Leistung , eine Vergütung an Diät - Tag - Zahl - und
Depositengebühr rc. nicht ansprcchen können , wird hie-
mit ausdrücklich verfügt . Belegte Auslagen allein kön¬
nen, wo solches begehrt wird , decretirt werden . Die
Verrechnung der den Kreisdirektorien , Aemtertt und
Unterstützungs -Commissionen zufließenden Gelder , so wie
die Aufsicht eingehender Natural - und Material -Vorrä -
the , soll durchaus nur an angesessene Bürger der betref¬
fenden Orte , übertragen werden .

Als Rechnungsführer der Unterstützungs - Commissio¬
nen sollen die Stiftungen -Heiligen - oder Allmosen-Pfle -
ger vorzugsweise von solchen angenommen werden .

Jeder Verrechner einer Unterstützungs - Commission
führt ein Geld -Journal und ein Natural -Jvurnal ; in
erstcres kommen alle Einnahmen an Geld , und alle ,
thcils zur Unterstützung unmittelbar , theils durch An¬
kauf anderer Unterstützungs -Objecte mittelbar , veraus¬
gabten Gelder . Das Natural -Jvurnal enthält alle .



rheils durch unmittelbare Beiträge , theil-s durch Ankauf
eingegangene , sowie wieder verwendete Lebensmittel ,
Früchte , auch Hanf , Flachs , Kleidungsstücke , Tuch rc .wobei es sich von selbst versteht , daß , um nicht hierineinem Verrechnet zu viele Arbeit aufzubürden , die Ver¬
theilungen , in Konsignationen durch die Commission aus¬
gestellt und vollzogen , se als ein Ausgabsposten behan¬delt werden . Die Rechnungen in den einzelnen Orten
sollen auf Vorlage der Journale , unter Mitwirkung der
Commission gestellt , und von denen Mitgliedern , wenn
kein Anstand gefunden wird , zur Anerkennung unterzeich¬net , sofort sammt Journal und Beilagen verwahrt wer¬
den . Jede Commission hat aber eine von ihr beglaub -
te Uebersicht über Einnahme und Ausgabe , als das Re¬
sultat ihrer Verwaltung , nach beiliegendem Formular ,dem Amte zur weitern Einsendung zu übergebe». Die
Aemter sammeln diese Uebersichten, schließen solchen die
Nachweisungen ihrer Einnahmen und Ausgaben an , u .
legen sie dem Kreisdircktorio vor , welches seine Haupt -
Uebersicht beifügt , und mit solcher alle jene Originalien
cinrcichch. Die Kreisdirektorien und Aemter haben nun
dasjenige nachzuweisen , was ihre Verrechnungen einge¬nommen , und wieder verausgabt haben . Sie erhebendarüber die belegte Rechnung , und verwahren solche ,nachdem sie geprüft und richtig gefunden wurde .Die dritte Frage ist : von wem sollen diese Unterstü
tzungsmittel ausgetheilt werden ? — Zuvörderst muß man
hier den Wunsch aussprechen , daß die Kreisdirectorien
und Aemter sich aller unmittelbaren Verabreichung an
Einzelne enthalten , vielmehr solche an die Ortscommissi¬onen weisen . Selbst in Fallen , wo Beschwerden gegendie Vertheilungeu angebracht würden , sollen begründet
gefundene , durch Anweisung an die Commission, erledigtwerden .

Diese Commissionen sollen in ungemischt evangelischenOrten aus den sammtlichcn Mitgliedern des Kirchen¬
gemeinderaths bestehen, welchen frcy steht , aus der Zahlder Ortsbürger einen , oder einige , noch zuzuziehen ; in
ungemischt katholischen Orten , aus der Kirchen - und
StiftnngsCommission , unter gleicher Einräumung ; in
gemischten Orten haben beyde gemeinschaftlich , un¬ter Vorsitz des ältesten Geistlichen , oder wenn daselbstein Amtssitz ist, unter dem eines Beamten , solche zu bil¬
den ; da jedoch besonders in Städten die Versammlung
durch die große Anzahl ihrer Mitglieder in ihrer Thätig -
keit aufgehaltcn würde , so kann , wo nicht schon gemein¬schaftliche ArmenCommissioncn bestehen, ein gleichtheiliggewählter Ausschuß , wozu jedoch die Pfarrer jedenfallstreten , mit der Geschäftsbesvrgung beauftragt , und von
solchen in bestimmten Tagen der ganzen VersammlungRechenschaft abgelegt , oder deren Instruction oder
Zustimmung eingeholt werden .

Da diesen Commissionen mit vollem Vertrauen der
Regierung die Sorge für die eigentliche Verwendung der
Unterstützungsmittel übergeben ist ; so erwartet man auch,daß sie solchen mit aller Treue und Thätigkeit entsprechen.

Zunächst haben sie ihre Aufmerksamkeit darauf zu rich¬ten , daß der dringendste Bedarf zum Lebensunterhalt an

Nahrungsmitteln , auch Holz und Bekleidung nicht fehlen-
sie werden dabey die Kenntniß über den Hausstand , unddie mehrere oder mindere Fähigkeit des eigenen Erwerbs ,wie die Möglichkeit der Hülfe aus eigenen Mitteln be-
rathen , und hiernach das Maas der Gabe , sowie , ob
solche durch Geld , ohne Besorgniß der Verschleuderung ,oder durch Abreichung anzukaufender Vorräthe geschehenkönne , bemessen . Sehr wichtig ist hiernächst die Siche¬
rung des Unterhalts des Vichftandes der Beschädigten ,da solcher durch die Folgen des Vernachlässigung wäh¬rend den Ueberschwemmungen , ohne dies Noch gelitten
hat , und eine jetzt sorgsamere Pflege erfordert , wenn
Seuchen vermieden werden sollen. Die Ausbesserungder Wohngebäude , Stallungen , Scheuern , die durch die
Ueberschwemmung so beschädigt wurden , daß sie den, der
Gesundheit und Erhaltung des Geretteten nöthigen Schutz
gegen die rauere Witterung nicht gewähren , gehört , so¬weit die besonders zu diesen Zwecken veranstaltete Collec-
ten nicht hinreichen, hierher . Was die Anschaffung deS
durch die Ueberschwemmung verlornen , oder als Folg «
davon , umgefallenen Viehes betrifft , soweit es zur Er¬
haltung der einzelnen Familien oder zur nothwendigster »
Bestellung der Felder erfordert wird , so muß sich hier
nach dem Stand der disponibeln Mitteln gerichtet wer¬
den , und ob hiernach nur Zuschüsse , deren Verwendung
zu dem bestimmten Zweck gesichert werden muß , gegebenwerden können . Die Wiederaufbauung gänzlich unter¬
gegangener Gebäude , die Anschaffung nothwendigen
Hausraths und der zum Gewerbsbctrieb erforderlichen
Geräthe , dürften eine Summe erfordern , welche die dis¬
poniblen Mittel übersteigen . Die Commissionen haben
daher , wie es immer thünlich ist , zu Hülfe zu kommen.
Dabey ist nicht zu übersehen, daß in Ansehung der Ban -
Materialien durch die vorder » Bestimmungen namentlich
durch BauholzCollecte und Abgabe aus GemeindeWaldun -
gen, eine ansehnliche Beihülfe gewonnen werde .

Ein sehr wichtiger Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit
ist endlich die Anschaffung der Saatfrüchte . Ein gro -

I ßer Theil der mit Winterfrucht , Klee , Reps ciugesäten
Felder ist durch die Ueberschwemmung , und ganze Lagen
von Sand und Erde , gänzlich verdorben worden , auch
haben die vorgerückte Jahreszeit und die regnerische Wit¬
terung , endlich das noch zurückgebliebene Gewässer , ein«
weitere Bestellung derselben ohnmöglich gemacht ; ebenso
sind viele Felder noch unter Wasser , wo es ungewiß ist ,ob die Einsaat gerettet werden kann oder nicht. Höchst
nachtheilig sowohl für die verunglückten Besitzer, als für
die Gesammtheit wär cs , wenn diese Felder nicht im
nächsten Frühjahr mit Sommerfrüchten , Klee rc. wieder
angebaut werden könnten . Alle diejenige Saatsrüchte
welche durch Collecte cingchen , soweit sie zum Sommer¬
bau geeignet , und hiezu erfordert sind , sollen daher ver¬
wahrt , und seiner Zeit hierzu verwendet , nicht wenigerdie weiters erforderten Saatfrüchte und Saamen ange¬
kauft und denen Bedürftigen vcrtheilt werden . Da auchdie Rebberge häufig gelitten , besonders die Pfähle fortge¬
schwemmt wurden , so ist für die Ersetzung der Letzter »
Sorge zu tragen .



Dke Commissionen haben endlich für die sonst ein tre¬
tende Erfvrderniß , nach ihrem Ermessen zu sorgen , und
überhaupt so zu verfahren , daß sie den Dank ihrer Mit¬
bürger mit Recht ansprechen können .

Der Maassiaab den die Kreisdircktorieii und Aem -
ter bei Austheilung der Zuschüsse einzuhalten haben ,
wird sich ans denen Beschädigungsaufnahmen und dem
darnach die Privaten betroffen habenden Schaden , er -

» geben , wobei in Städten oder Orten , wo bedeutende
Fabriken , oder sonstige Gewerbs - Etablissements sich be¬
finden , der ohngefähre Betrag ihres Vcrlusts , wofür
keine Unterst ! rung gegeben wird , in Abzug kommt .

Das Kreis -Direktorium wird aufgeforderk , hier»
nach das Weitere schleunig, zu verfügen , und sich selbst
zu benehmen.

Karlsruhe , den 19 . November 1824 .

Ministerium des Innern .

In Abwesenheit des Ministers .
Der Ministerial - Direktor .

L. Winter .
vär . Gußmann .

Kreis . . . . Ott . . . . Amt . .
u e b e r s i ch t

über die Unterstützungen der durch Ueberschwemmung Beschädigten .

Einnahme .

An Geld .
i ) Aus der OrtsCollecte zugewiesene lt . amtl .

Bescheinigung vom . . . . ten »

kr. Ausgabe .

2) Von Zuschuß durch Großherzvgl . Ober -
Amt lt . Decretur vom . . . .
lt . Decretur vom . . . . ten

rc . rc.
z ) An , nach der Collecte unmittelbar ringe

kommenen Gaben

Den . . . . ten von einem Ungenannten
Den . . . . ten von rc . rc .

Summe der GeldEinnahme

fl.
An Geld .

Von baarer Verthcilung lt . 6 ons .
Beschluß vom . . . . ten
lt . (lonsignat . v . rc . rc.
Ferner vom . . . . ten bis . . . . ten

2 ) In Ankauf von UnterstützungSMttteln .
a ) Für Brennholz rc.
t >) Für Brodfrüchte , sonstige Lebensmit¬

tel , Korn rc.
c ) Für Fütterung .

Haber .
Heu .
Stroh rc.

ä ) Für BauMaterial , zu Reparaturen rc ,
Holz rc.
Ziegel rc.

e ) Für Saatfrüchte et Sämereien rc.
k) Für Gespinnste et KleidungsBedürf -

ruß rc . rc.
Summe der GeldAusgabe

Die GeldEinnahme beträgt
Die Ausgabe

fl. kr.

Rest fl . kr.

kr.



Einnahme . fl. kr . Ausgabe .

An Naturalien und Materialien .
1 ) An Brennholz durch Collekte

durch Ankauf
im Ganzen

2) An Brodfrüchten durch Collekte
s ) Korn

durch Ankauf

An Naturalien und Materialien .
1 ) An Brennholz nach der gestellten Rech¬

nung .

2) An Brodfrüchten re .
s ) re.

a) rc.
im Ganzen an Korn , an Dinkel rc.

z) An Futter durch Collekte
s ) Haber rc .

durch Ankauf
s ) rc.

im Ganzen an Haber
n) An Baumaterialien durch Collekte

s ) Holz ( Baustämme nach der Zahl )
. . . . Dichten
. . . . Pfosten rc.

durch Ankauf
s ) rc .

im Ganzen
5) An Saatfrüchten und Saamen aus der

Collekte
s ) Sommergerste rc»

durch Ankauf
s ) rc.

,'»> Ganzen
6) An Gespmnft und Kleidungsstücken sind

eingegangen und angekauft
s ) Flachs . . . . Pfund
k ) Hanf . . . . Pfund

3) An Futter .

a) An Baumaterialien .

S) An Saatfrüchten.

6) An Gespinnstel.

Die Einnahme sä i beträgt . — fl. — kr.

Dis Ausgabe . . . — fl. — kr.

Rest — fl. — kr .

Die Einnahme sä 2 rc.
- 3 rc.

Also aufgestellt nach der Rechnung und ihren Belegen .

R . R . den te» . . . .

Die Unterstützungs - Kommission .
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